
Hilfen zur Erziehung Neuruppin

Seit 1993 setzen die Pädagog*innen der Outlaw gGmbH am Standort Neuruppin das 
Angebot der Hilfen zur Erziehung um. Hierfür stehen in der Anlaufstelle, Karl-
Liebknecht-Straße 6, ein Büroraum, ein Beratungsraum und ein Spielzimmer zur 
Verfügung. Außerdem gibt es die Möglichkeit Essen zuzubereiten und den Garten zu
nutzen. Computer mit Internetzugang stehen für die betreuten Kinder, Jugendlichen
und Familien zur Verfügung. Das Einzugsgebiet der Flexiblen Erzieherischen Hilfen 
Neuruppin erstreckt sich über das gesamte Ruppiner Land. Im Zentrum unserer 
Arbeit steht die an den Ressourcen orientierte Begleitung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien. Wir bieten Unterstützung bei der Entwicklung eigener 
Perspektiven und Lebensentwürfe sowie bei der Integration in das soziale Umfeld. 
Arbeitsgrundlage sind die §§ 27 ff. SGB VIII. Ein hohes Maß an 
Verantwortungsbewusstsein, Teamfähigkeit, Kreativität und natürlich eine gehörige 
Portion Mut und Neugierde zeichnen uns aus. Dafür stehen fachlich qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und  Mitarbeiter zur Verfügung, die ihre Kompetenzen im Interesse
der Kinder, Jugendlichen und Familien einfließen lassen.

Gesetzliche Grundlagen und Angebote
Systemisch orientierte sozialpädagogische Familienhilfe § 31 SGB VIII

Betreuungshilfe für junge Menschen / Erziehungsbeistandschaft  § 30 SGB VIII

Hilfe für junge Volljährige § 41 i.V.m. 30 SGB VIII

Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Sozialpädagogische Gruppenangebote  § 29 SGB VIII

Betreuung von Jugendlichen in eigenem Wohnraum

Betreuung von geflüchteten und unbegleiteten Minderjährigen im neuen Wohnprojekt BEW 
(Betreutes Einzelwohnen) mit derzeit vier Jugendlichen; die Betreuung erfolgt in Kooperation
mit dem Team Hilfen zur Erziehung in Kyritz

Integration seelisch behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder und Jugendlicher § 
35a SGB VIII

Aufsuchende Familientherapie § 27(III) SGB VIII7

Begleiteter Umgang §18 (III) SGB VIII

Video-Home-Training (VHT)

Mediation § 27(II) SGB VIII

Unsere Arbeit beinhaltet darüber hinaus Erziehungsberatung und Familienbildung, 
Krisenintervention, Konfliktmediation, die Unterstützung bei der 
Alltagsbewältigung und der Baerabeitung von Schulproblemen. Dabei wird die 
Ausgestaltung der jeweiligen Hilfeform flexibel an die individuellen Bedarfe der 
Hilfeempfänger angepasst.

Kooperationen
Zusammenarbeit mit Ämtern und Institutionen und anderen freien Trägern der 
Jugendhilfe
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